
RECHT & STEUERN aus Cash● 9/2007

Von Thomas Zacher

Die Umsetzung der Vermittler-
richtlinie hat das deutsche Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG)

„aufgebläht“. Mit den neuen Paragra-
fen 42 a bis k wurden Regelungen er-
lassen, welche Typen von Versiche-
rungsvermittlern oder -beratern es dem
Gesetz nach gibt (siehe auch Cash●

6/2007). Neu ist die Vorschrift des Pa-
ragrafen 42 e, die erstmals eine kon-
kretisierte Schadensersatzverpflichtung
gegenüber Kunden im VVG verankert.
Danach ist der Schaden zu ersetzen, der
dem Versicherungsnehmer durch die
Verletzung einer der im VVG geregel-
ten Informations-, Beratungs- und Do-
kumentationspflichten nach Paragra-
fen 42 b oder c entsteht.

Entwarnung für Makler
Bevor diese neue Regelung als Mei-
lenstein des Verbraucherschutzes beju-
belt oder als Beweis für die Regelungs-
wut der Parlamentarier verteufelt wird,
lohnt ein Blick auf den praktischen
Anwendungsbereich dieser Vorschrift. 

Zunächst zum Versicherungsmakler:
Dessen Haftung war schon bisher durch
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (BGH)  und der Instanzgerichte
zur „Sachwalterhaftung“ geprägt. Da-
nach ist der Makler mit dem Kunden
über einen Geschäftsbesorgungsver-
trag vertraglich verbunden. In Abhän-
gigkeit vom Umfang des Maklerauf-
trags waren und sind nach neuem Recht
● Risiken zu analysieren;
● der vorhandene Versicherungsschutz
und der Markt auf in Betracht kom-
mende Versicherungen zu überprüfen; 
● Anbieter nach Kriterien wie Kompe-
tenz, Sicherung der Leistungsfähigkeit
und Prämienhöhe zu checken;
● die in Betracht kommenden Lösungen
mit der Risikosituation abzugleichen; 
● Dokumentation, Anbahnung und Ab-
schluss des Vertrags zu begleiten,
● der Vertrag zu betreuen und erfor-
derliche Anpassungen anzuregen sowie
● im Versicherungs-/Schadensfall für
sachgerechte Anzeigen des Kunden zu
sorgen und dessen Interessen bei der
Regulierung zu vertreten. 

Diese – bereits bestehenden – Pflich-
ten des Versicherungsmaklers gelten

zelpflichten anwenden. Ist der angebo-
tenene Versicherungsvertrag sachlich
angemessen, mag eine Pflichtverlet-
zung bestehen, wenn nicht alle Bera-
tungs-, Dokumentations- und Informa-
tionspflichten in gehöriger Form und
zum rechten Zeitpunkt erfüllt wurden.
Auf solchen Pflichtverletzungen wird
aber kaum ein Schaden beruhen.

Dies sollte allerdings kein Ansporn
sein, die neuen Vorschriften des VVG
zu missachten. Weder Vermittler noch
Kunde sollten aber dem Irrtum unter-
liegen, dass eine Pflichtverletzung in je-
dem Fall alle wirtschaftlichen Nachtei-
le in Zukunft durch die Haftung des
Vermittlers kompensieren kann. Viel-
mehr ist ein innerer Zusammenhang
zwischen der Pflichtverletzung und dem
konkreten Schaden notwendig. Für
Versicherungsmakler ist also mit dem
neuen Recht eine materielle Verschär-
fung kaum verbunden. Dennoch wird
die ausdrückliche Regelung an promi-
nenter Stelle im VVG wohl dazu füh-
ren, dass das Thema Haftung mehr in
den Fokus der Öffentlichkeit gerät.

Haftungsträchtig sind dabei auch die
Fälle des „unterlassenen Versiche-
rungsschutzes“. Ohne entsprechende
ausdrückliche Eingrenzung auf eine
Versicherungssparte ist im Zweifel von
einer umfassenden Betreuungspflicht in
Versicherungsfragen auszugehen und
der Makler hat den entsprechenden
Bedarf beim Kunden zu ermitteln. So
werden Fälle zunehmen, in denen ein
Kunde bei einem nicht abgedeckten
„Versicherungsfall“ behaupten wird,
der Makler habe es versäumt, ihn recht-
zeitig auf entsprechenden Versiche-
rungsbedarf für diesen Fall hinzuwei-
sen. Auch etwa bei Lebensversiche-
rungen wird gefragt werden, warum
der Makler nicht statt der empfohlenen
Versicherung eine andere mit höherer
Ablaufleistung empfohlen habe. 

Diese Haftungsrisiken treffen auch
„Scheinmakler“ nach Paragraf 42 a
Abs. 3 Satz 2 VVG. Mit dieser Vor-
schrift ist wiederum eine allgemein gel-
tende Rechtsprechung zum Gesetz ge-
worden, nach dem derjenige, der gegen-
über Kunden als Makler mit erweiter-
ten Pflichten auftritt, auch dann im
Verhältnis zum Kunden als solcher gilt,
wenn er eigentlich im Innenverhältnis
Handels- oder Versicherungsvertreter
ist. Diese Fälle dürften nicht selten sein,
da der Auftritt gegenüber dem Kunden
oft als der vielzitierte „treuhänderähn-
liche Sachwalter“ erfolgt. 

Der Scheinmakler unterliegt in vol-
lem Umfang den dargestellten Pflich-
ten. Dabei kann zusätzlich das Pro-
blem auftreten, dass Vermögensscha-
denshaftpflichtversicherungen die Re-

gulierung in Frage stellen, wenn sich der
Deckungsschutz nur auf eine Vertre-
tertätigkeit bezieht. 

Für die Gruppe der Mehrfachvertre-
ter gilt ebenfalls, dass die neuen Rege-
lungen im VVG zwar bestimmte Haf-
tungstatbestände ausdrücklich regeln,
gegenüber der bisherigen Rechtslage
aber auch dort keine umwälzenden
Neuerungen zu befürchten sind. Auch
der Mehrfachagent unterliegt – ähnlich
dem Makler – den bereits dargestellten
Explorations-, Beratungs- und Doku-
mentationspflichten. 

Bei ihm ist allerdings zusätzlich zu be-
rücksichtigen, dass er die Markt- und
Informationsgrundlagen und die von
ihm vertretenden Versicherungen an-
zugeben hat, wenn der Kunde nicht
darauf durch gesonderte schriftliche
Erklärung ausdrücklich verzichtet. Die-
se Pflicht schränkt allerdings den Pflich-
tenkreis insoweit ein, als – bei zutref-
fender Belehrung des Kunden – die
Auswahlobliegenheit sich nur auf die-
se Produkte bezieht. 

Vermittler haftet persönlich
Für die Gruppe der Ausschließlich-
keitsvertreter bestimmt das Gesetz aus-
drücklich (auch) eine persönliche Haf-
tung. Gegenüber der früher herrschen-
den Auffassung bedeutet dies eine Ver-
schärfung. Sie führt allerdings – siehe
oben – eine bereits eingeleitete Rechts-
entwicklung nur zu Ende. In der Praxis
gilt es allerdings beim Ausschließlich-
keitsvertreter – wenn er offen als sol-
cher auftritt – zu berücksichtigen, dass
er nur ein Versicherungsunternehmen
vertritt. Die beim Makler dargestellten
Auswahl- und Vergleichspflichten tref-
fen ihn in dieser Form nicht; trotzdem
darf auch er keine offensichtlich unge-
eignete Versicherung anbieten. 

Bleibt festzuhalten, dass die neue
Haftungssanktion des VVG die beste-
hende Rechtslage weniger verschärft
als akzentuiert. Besonders betont wird
allerdings die persönliche Haftung des
Versicherungsvermittlers, unabhängig
von dessen Status. Durch die nun er-
folgte ausdrückliche gesetzliche Rege-
lung wird das Bewusstsein von Ver-
mittler und Kunden für die Thematik
geschärft. Und das ist gut so.
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Die Schadensersatzpflicht
für Versicherungsvermittler
wurde gesetzlich neu geregelt.
Im Vorfeld wurden bedrohliche 
Haftungsrisiken befürchtet. 
Der genauere Blick zeigt: 
Die Sache ist halb so wild. 
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Neue Haftungs regelungenweiterhin. Ihre schuldhafte Verletzung
löst Schadensersatzansprüche aus. Der
Paragraf 42 e akzentuiert insoweit nur
bestimmte Einzelfälle. Durch Verweis
auf die Paragrafen 42 b und c begrün-
det er eine Haftung etwa dann, wenn
keine „hinreichende Zahl von (...) Ver-
sicherungsverträgen und Versicherern“
seinem Angebot zugrundegelegt wird. 

Berücksichtigt man dabei, dass diese
Formulierung auf eine sachlich be-
gründete Empfehlung, aber nicht zwin-
gend auf den – nach altem Recht zum
Teil geforderten – „best advice“ her-
ausläuft, ist gegenüber der bisherigen
Gesetzeslage keine Verschärfung ein-
getreten. Ähnliches gilt für die weiter-
hin gesetzlich ausformulierten Einzel-
pflichten des Maklers wie etwa die Be-
ratungspflichten nach Paragraf 42 c  so-
wie die Pflicht zur im Regelfall schrift-
lichen Information und Dokumentation
vor Vertragsschluss (Paragraf 42 d).

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass
eine Schadensersatzpflicht nach Para-
graf 42 e nur dann besteht, wenn der
Schaden „durch“ konkrete Pflichtver-
letzung entstanden ist. Zwar wird –
ähnlich wie bei Kapitalanlagen – auch
im Versicherungsbereich oft davon aus-
gegangen, dass Kunden die „Vermu-
tung aufklärungsrichtigen Verhaltens“
zugute kommt. Es wird im Zweifel
unterstellt, dass der Kunde bei Erfül-
lung der entsprechenden Pflicht auch
der Beratung gefolgt wäre. 

Dass der eingetretene Schaden dann
jedoch nicht eingetreten wäre oder bei
richtiger Beratung der tatsächlich ein-
getretene Nachteil hätte vermieden
werden können, muss der Kunde be-
weisen. Das Oberlandesgericht Ko-
blenz (Az.: 5 U 582/06) hat dies jüngst
bei Anbahnung einer Berufsunfähig-
keitsversicherung (BUV) bekräftigt.
Die Klägerin gab an, sie habe bei den
Gesundheitsfragen ihre Vorerkrankun-
gen angegeben, aber der Versiche-
rungsmakler hätte dies falsch ins An-
tragsformular übertragen. Da bei ein-
getretener Krankheit Leistungen ver-
weigert wurden, machte sie den Scha-
den gegenüber dem Makler geltend.

Das Gericht verwies indes darauf,
dass selbst bei unterstellt fehlerhafter
Umsetzung der Gesundheitsangaben
im Formular der  Schaden nicht auf die-
ser Pflichtverletzung beruhen könne.
Wären die Gesundheitsfragen wahr-
heitsgemäß im Formular beantwortet
worden, hätte die Versicherung den
Vertrag abgelehnt, so dass allenfalls
nutzlos gezahlte Beiträge (aber nicht
die hypothetische Versicherungsleis-
tung) als Schaden in Betracht kämen.

Dieser Gedanke lässt sich auch auf
viele der nun scheinbar „neuen“ Ein-
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